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.Unter'm Krummstab ist gut leben?"
Jahresausstellung 2003 im Kreisfreilichtmuseum Kürnbach

"Unter'm Krummstab ist gut leben". So sagt ein alt-
überliefertes Sprichwort. Aber: stimmt das auch wirk-
lich? Ging es den Untertanen eines Klosters wirklich
besser als denen eines Adligen oder einer Stadt? Dies
zu untersuchen war das Ziel dieser Kürnbacher Jah-
resausstellung. Mit aller Vorsicht und im Bewusstsein,
dass dies je nach Kloster, Abt oder Äbtissin und Zeit-
raum durchaus verschieden war und es auch in Klos-
tergebieten zu Aufständen und Prozessen der Unter-
tanen gegen ihre Herrschaft kam, kann man diese
Frage mit einem.Ja" beantworten.

Einer der Gründe dafür war zunächst die Ver-
pflichtung auf die Wohltätigkeit, welche die Kirche
aufgrund der im Evangelium (Mt 25,36) geforderten
tätigen Nächstenliebe als ihre wichtigste weltliche
Aufgabe sah. Dies zeigte sich nicht nur in der Fürsor-
ge für die Alten und Kranken, die z. B. in Ochsenhau-
sen und Schussenried zur Gründung eigener Spitäler
für die Untertanen führte, sondern auch in der Unter-
stützung Armer durch Geldzuwendungen und "Klos-
tersuppe" sowie in der Hilfe für die Untertanen bei
Missernten, Hungersnöten und Unglücksfällen. Als es
1783 um die von der Vorderösterreichischen Regie-
rung geplante Eigenmachung (Allodifizierung) der je-
weils nur auf Lebenszeit verliehenen bäuerlichen Le-
hen ging, argumentierte die Äbtissin [osepha de Vivier
von Heiligkreuztal, nach der Ablösung der Lehenge-
fälle könne das Kloster nicht mehr wie bisher wenigs-
tens 200 Untertanen den Winter hindurch mit Dre-
schen beschäftigen; ebenso wäre es dann nicht mehr
möglich, einen Fruchtvorrat für Notzeiten anzusam-
meln und zahlreiche Hausarme mit Brot und Mehl zu
versorgen. Was die Aufhebung des Klosters im Jahre
1804 für die Untertanen bedeutete, belegt noch die
amtliche Beschreibung des Oberamts Riedlingen aus
dem Jahre 1827. Darin heißt es, die unvermöglichs-
ten Gemeinden seien das altwürttembergische Pflurn-
mern und die beiden Dörfer Binzwangen und Andel-
fingen. "Die Einwohner der beyden letzten Orte fan-
den früher größtentheils in dem Kloster Heiligkreuz-
tal, dem sie angehörten, Arbeit, Erwerb und Unter-
stützung; seitdem nun diese Ouelle nicht mehrfiießt,
istfast allgemeiner Nothstand eingetreten."

Adel und Städte kümmerten sich - von Ausnah-
men wie Laupheim abgesehen, wo 1595 von der
Herrschaft ein Spital gestiftet worden war - nicht in
diesem Maße um ihre Untertanen; vom Spital der
Reichsstadt Biberach, über den sich die Stadt eine um-

fangreiche Herrschaft erworben hatte, heißt es gar:
"Die bäuerliche Bevölkerung, welche der Herrschaft
des Spitals unterstand, sie hatte nicht viel daran zu
verspüren, dass sie eine Wohltätigkeitsanstalt zu ih-
rer Herrin hatte. ((

Ein zweiter Grund für die Besserstellung der Un-
tertanen lag in der Herkunft der Äbte und ihrer Kon-
vente, die überwiegend aus der Bürgerschaft der ober-
schwäbischen Städte und der Oberschicht der bäuer-
lichen Bevölkerung stammten. Von den acht Äbten
der Prämonstratenserreichsabtei Schussenried im 18.
Jahrhundert kamen so fünf aus oberschwäbischen
Städten und drei aus schussenriedischen Klosterdör-
fern, von den sechs Äbten der Benediktinerreichsabtei
Ochsenhausen in dieser Zeit vier aus Städten und
zwei aus dörflichen Gemeinden. Schon durch ihre
Abstammung standen die Reichsprälaten ihren Unter-
tanen entschieden näher als der Adel, dessen soziale
und ökonomische Distanz nicht zuletzt auch durch
den Hofdienst deutlich größer war. Ein Mann wie
Freiherr Constantin Adolf von Welden-Großlaupheim
(1715-1772) weilte beispielsweise nur selten in
Laupheim; keines seiner Kinder ist dort geboren. Als
Geheimer Rat und Oberstallmeister des Bischofs von
Würzburg residierte er später meist in Würzburg oder
im Schloss Mainberg bei Schweinfurt, wo er Ober-
amtmann des Würzburger Bischofs war; die Geschäf-
te in Laupheim führte für ihn ein Beamter.

Und ein Drittes kommt hinzu: Die Klöster gaben
einen Großteil ihrer Einnahmen in ihrem eigenen Ge-
biet wieder aus; ein bedeutender Teil auch der Kosten
für den Bau von Klöstern und Kirchen kam über be-
zahlte Fron- und Handlangerdienste den eigenen Un-
tertanen wieder zugute. So dankte ein Steinhauser
Bauer Gott "mit gen Himmel aufgehobenen Händen
und weinenden Augen: Nun habe ich, Gott sei un-
endlichen Denk; mit Vergünstigung meiner gnädigen
Herrschaft bei diesem Kirchenbau mit Arbeiten so
viel verdient, dass ich nit allein meine Schulden alle
abführen, noch darüber ein ehrliches Stücklein Geld
hinterlegen können." Der Erbauer der Wallfahrtskir-
che Steinhausen, der Schussenrieder Abt Didacus
Ströbele (1719-1733), gab ja ganz bewusst verarm-
ten Untertanen die Möglichkeit, beim Kirchenbau
ihre Schulden abzuarbeiten oder Geld zu verdienen.
Und auch bei den "normalen" Fronen verdiente ein
Kloster nicht viel oder gar nichts. Eine Berechnung
der neuen württembergischen Herren im Jahre 1805
für das Kloster Heiligkreuztal ergab, dass sich der Nut-
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Bäuerliche Abgabenbelastung um 1804
am Beispiel eines durchschnittlichen Hofs des Klosters Weingarten
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zen für das Kloster und der Aufwand für die Fronen-
den wieder ausglichen und es null zu null aufging.

Mit der Säkularisation änderte sich dies: Die Abga-
ben der Schussenrieder Untertanen bezog nun Graf
Franz Iosef von Sternberg-Manderscheid in Prag, die
der Ochsenhauser Fürst Franz Georg von Metternich
in Wien. Und nicht nur, dass das Geld nun außerhalb
der Herrschaft ausgegeben wurde: die Finanznot der
neuen Herren führte zu einer spürbar höheren Belas-
tung durch härteres Durchgreifen bei der Eintreibung
der Abgaben.

Und doch: Den oberschwäbischen Bauern ging es
im Vergleich zu den württembergischen immer noch
besser. Während in Württemberg die Realteilung üb-
lich war, bei der Besitz und Vermögen gleichmäßig
unter allen Erben verteilt wurde und dies so zu einer
immer stärkeren Zersplitterung des Eigentums führte,
blieben in Oberschwaben die Höfe durch das Aner-
benrecht (geschlossene Vererbung) beieinander. Eines
der Kinder erbte den Hof, musste aber die Geschwis-
ter abfinden. So erklärt sich die starke Auswanderung
aus dem verhältnismäßig dünn besiedelten Ober-
schwaben: Wer sich kein Gut erheiraten konnte und
nicht sein Leben lang Dienstbote sein wollte, der wan-
derte nach Ungarn aus; um das heute rumänische
Sathmar bildete sich so im 18. Jahrhundert ein Kranz
oberschwäbischer Siedlungen.

Sprechend zeigt die Unterschiede zwischen Alt-
und Neu-Württemberg der Biberacher Maler Iohann
Baptist Pflug (1785-1866): Während der .altwürt-
tembergische Grund-Besitzer" klapperdürr ist, sieht
man dem .neuwürttembergischen Fallehen-Bauer" -
obwohl rechtlich viel schlechter gestellt - seinen
Wohlstand an. K D.

Klösterliche Wirtschaft
Von Garben, Gulden und Geflügel-
Steuern und Abgaben im Klosterstaat

Die heute in Kürnbach stehende Zehntscheuer,
1750 vom Kloster Ochsenhausen in dem gerade neu
erworbenen Ort Fischbach errichtet, ist ein Denkmal
für das komplizierte ländliche Abgabensystem der vor-
modernen Zeit. Der Zehnt, dessen Einzug durch be-
sondere Zehntknechte erfolgte, ist die dem Namen
nach wohl heute noch bekannteste Leistung der Un-
tertanen an ihre Herrschaften. Doch sie war bei wei-
tem nicht die einzige. Eine ungefähre Vorstellung von
den Verhältnissen in oberschwäbischen Klosterherr-
schaften gibt die oben auf dieser Seite abgebildete
Graphik.

Wie bereits aus dieser vereinfachenden Darstel-
lung ersichtlich ist, existierte eine ganze Reihe von
Abgaben, welche auf jeweils unterschiedlichen Herr-
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Garben oder Gulden
Die Einnahmen von zwei Herrschaften um 1800
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schaftsrechten beruhten. Den Rechten entsprachen
oftmals aber auch Gegenleistungen der Herrschaft.

Die Landesherrschajtforderte Steuern und prinzi-
piell auch den Militärdienst. Gerade diese Pflicht emp-
fanden die ehemaligen Klosteruntertanen, nachdem
1806 Württemberg für fast ganz Oberschwaben Lan-
desherr geworden war, als neu und drückend. Von
den geistlichen Herren waren persönliche Kriegs-
dienste bis dahin nie verlangt worden.

Die Einnahmen aus der Zehntherrschajtwaren ur-
sprünglich zur Versorgung der Geistlichkeit und allge-
mein zur Bestreitung der Baulast kirchlicher Gebäude
bestimmt. Da der Zehnte - als Großzehnt (auf Korn)
und Kleinzehnt (auf Gartenfrüchte) - sich im Kern auf
das Alte Testament zurückführen ließ, war er kaum
umstritten; lediglich wenn bisher unbekannte Früchte
belastet werden sollten, stellten sich manche Bauern
stur.

Aus der Gerichtsherrschajt resultierten insbeson-
dere verschiedene Frondienste, welchen in den geist-
lichen Staaten aber bedeutende Gegenreichungen der
Herrschaft gegenüberstanden. Viele oberschwäbische
Klöster ließen beispielsweise in Seefahrten Wein aus
herrschaftseigenen Weinbergen am Bodensee heran-
schaffen. Die besonders aus ostdeutschen Gutsherr-
schaften bekannten Frondienste in arbeitsintensiven

Zeiten fielen dagegen in Oberschwaben längst nicht in
diesem Maße an, da die Klöster nur in sehr geringem
Umfang Eigenwirtschaft betrieben.

Mit der Grundherrschajt war die Bezahlung von
Frucht- und Bodenzins (oft unter der Bezeichnung
Gülten) verbunden, welche gerade in Oberschwaben
eine überdurchschnittliche Höhe erreichten. Neben
diesen jährlich anfallenden Leistungen wurde beim
Übergang des Hofes auf einen neuen Lehensmann
eine besondere Besitzwechselgebühr, der sogenannte
Ehrschatz oder Erdschstz, fällig.

Die Leibherrschsft, welche ursprünglich die Bau-
ern zur Sicherung der Bewirtschaftung des Hofes an
die Scholle binden sollte, verflachte im Laufe der Jahr-
hunderte zu einer bloßen Abgabe wie der jährlichen
Leibhenne. Bei Todesfällen wurden Fall (bestes Pferd
bzw. beste Kuh im Stall) und Schlauf(Gegenwert für
die beste Kleidung der verstorbenen Person) gefor-
dert. Alle diese Leistungen wurden in der Regel rela-
tiv früh mit Geld abgelöst. N M.

Geistlicher Wirtschaftsstil

Die Säkularisation brachte für die ehemaligen Klos-
teruntertanen eine Reihe von Veränderungen und
Verschärfungen. Dies lag nicht nur daran, dass bei-



spielsweise die Metternichs in Wien saßen, ständig
mit Schulden zu kämpfen hatten und möglichst viel
Bares aus den neu gewonnenen Territorien herausho-
len wollten. Die Klöster wirtschafteten einfach anders
als ihre weltlichen Nachbarn. Vergleicht man bei-
spielsweise die Einnahmen des Klosters Ochsenhau-
sen mit denen der Grafschaft Zeil, so fällt der höhere
Anteil an Naturalwirtschaft sofort ins Auge.

Nicht nur die Ochsenhauser Benediktiner pflegten
einen geistlichen wtnsctuftsstt; der sich "moder-
ner", allein auf zählbaren Ertrag angelegter Rech-
nungsführung entzog. Hier sei nur an die traditionelle
Art von Sozialfürsorge erinnert, wie sie in geistlichen
Herrschaften praktiziert wurde: In schlechten Zeiten
ließen viele Äbte und Äbtissinnen ihre Kornspeicher
öffnen, um den Untertanen über kurzfristige Notlagen
hinwegzuhelfen. Wirtschaftlich Bedrängten wurden
Abgaben gestundet oder ganz erlassen; und es gab
Brot oder Klostersuppe für Notleidende. Doch eine
solche als christliche Selbstverständlichkeit praktizier-
te caritas geriet ins Visier aufgeklärter Herrscher und
Wirtschaftstheoretiker. Sie alle drangen gegen Ende
des 18. Jahrhunderts darauf, dass arbeitsfähige Arme
sich ihre Unterstützung - im Extremfall kaserniert in
Arbeitshäusern als billige Arbeitskräfte für Manufaktu-
ren - erst verdienen müssten.

Insgesamt blieb die Wirtschaftspolitik unter dem
Krummstab konservativ. Alle PräIatenklöster beschäf-
tigten zwar Klosterhandwerker, die künstlerisch hoch-
wertige Arbeiten schufen; für Großbetriebe hingegen
fehlte in Oberschwaben schlicht das Personal. Durch
Verweigerung von Heiratsbewilligungen sowie die
Unteilbarkeit der Lehengüter war die Zunahme der
unterbäuerlichen Bevölkerung begrenzt worden -
ganz im Gegensatz zur Bevölkerungsexplosion in den
altwürttembergischen Gebieten mit Realerbteilung.
So blieb die Binnenwirtschajt der geistlichen Staaten
bis zum Schluss der Tradition verhaftet. Hennen und
Eier wurden oft noch wie im Mittelalter als Natural-
abgaben eingezogen und wanderten unmittelbar in
die Klosterküche, über deren Eigenverbrauch kaum
Buch geführt wurde.

Ihre konservative Wirtschaftspraxis im Innern hin-
derte die geistlichen' Staaten aber keineswegs daran,
Handelsgewinne zu realisieren, ganz im Gegenteil:
Die im Vergleich mit benachbarten weltlichen Herr-
schaften bedeutenden Naturaleinnahmen machten
Oberschwabens Klöster zu wichtigen Akteuren im
Getreidehandel, besonders mit der Schweiz. Ober-
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schwabens Exportschlager war seinerzeit der Dinkel,
auch als Schwabenkorn bezeichnet. Viele Äbte stan-
den sogar im Verdacht, erfolgreich zu spekulieren und
hierfür die beachtlichen Speicherkapazitäten ihrer
Scheuern einzusetzen. AIs nach 1803 die neuen welt-
lichen Herren immer mehr Abgaben in Form von Bar-
geld erheben ließen, bedeutete dies einen weiteren
Umbruch für die Wirtschaftsstruktur weiter Teile
Oberschwabens. Die ländliche Bevölkerung - poli-
tisch auf dem Weg vom Untertanen zum Staatsbürger
- wurde in eine kapitalistische Wirtschaft entlassen.
Dies bedeutete höhere Gewinnchancen in guten Jah-
ren, aber auch größere Risiken bei Ernteausfällen und
Preisausschlägen nach unten. Zumindest in schlech-
ten Zeiten war das Leben unter dem Krummstab si-
cherlich ruhiger gewesen. N M.

Die Untertanen und die Säkularisation -
Drei Beispiele

"... uns ist ein neuer Stern aufgangen ..." - Bauern
und neue Herren am Beispiel Schussenrieds

Mit einem Grundbesitz von etwa 7,5 Hektar war
das St.-Ermentrudis-Gut mit dem heutigen Kürnbach-
haus vergleichsweise klein, so dass sein Inhaber als
Seldnernoch ein Nebengewerbe betrieb. Zur Zeit der
Säkularisation wirtschaftete hier der Weber und Ge-
meinderat Valentin Wiedmann (1765-1845). Er wur-
de 1798 durch das Kloster Schussenried belehnt und
vermählte sich im selben Jahr mit der Kürnbacher
Metzgerstochter Elisabetha Friedle (1771-1829).
1832 gab Valentin Wiedmann das Gut an seine älteste
Tochter Iuliana (1798-1870) ab, die den sieben Jahre
jüngeren Weber Anton Mohr heiratete. Das Haus ist
heute - soweit möglich - nach dem Inventar einge-
richtet, das damals aufgenommen wurde.

Uns interessiert in diesem Zusammenhang jedoch
die Generation der Eltern. Sie erfuhren wie alle Nach-
barn zu Beginn des Jahres 1803, dass die Zeit unter
dem Krummstab - Kürnbach hatte seit dem 14. Jahr-
hundert dem Kloster Schussenried gehört - unwider-
ruflich zu Ende war und sie nun Sternberg-Mander-
scheidisch wurden.

Beim Eintreffen der neuen Herrn bzw. ihrer Be-
vollmächtigten in den Klosterterritorien überboten
sich deren Bewohner gegenseitig, die zukünftige Ob-
rigkeit durch Ergebenheitsadressen gnädig zu stim-
men. Uniformröcke wurden geflickt, Paradesäbel po-
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liert; Böllerschüsse und Darbietungen der seinerzeit
modernen türkischen Musik ließen altehrwürdige
Klostermauern erbeben. Als beispielsweise am 23.
Mai 1803 Erbgraf Franz von Sternberg-Manderscheid
zur persönlichen Inbesitznahme in Schussenried ein-
traf, erklang folgende Iubelkantate:

Seine Exzellenz unsern gnädigen
Reichs- und Erbgrafen Herrn Herrn
Franz von Sternberg

Geschrieben am Tage der Ankunft
den 23 May 1803

"Kantate
bey der persönlichen Besitznahme
von Schussenried durch

Willkommen
Im Schussenta1! Ersehnter Mann
Vom fernen Moldaustrand!

i
Die Klosterherrschaft
Schussenried

Herrschaftsorte0•
Palronalskirchen i
OrientierUn9sorte6

r 1 km 1 I Eggmannsried i



Hier beut man Herz und Hand,
Gehorsam Dir, und Liebe an.

Willkommen!
Du kommst mit Heil - 0 guter
Erlaucht erhabner Sohn
Der besten Landesmutter!
Dir gilt der Jubelton
Vom Kreis, der hier um Dich sich schließt,
Und segnend ruft: 0 sey gegrüßt!

Chor
Sieh! hier vor Gottes Angesicht
Schwört Kind und Greis auf seine Pflicht;
Gelobet fest der Unterthan
Gehorsam, Treu' und Liebe an
Dem Hause Sternberg.

Heil diesem Haus von Gottes Thron!
Heil ihm und dem erlauchten Sohn,
Der deutsches Blut im Busen trägt,
Der Hochgefühl für Menschheit hegt!
Hoc h 1e b e S te rn b erg! !!

Arie
Heil Dir und Deinem Volke,
Das hier Dich Vater nennt!
Es ist noch deutsch und bieder,
Noch redlich, ungeblendt-
o mache, daß es froh und gut
Hier unter Deiner Herrschaft ruht!

Heil Dir und Deinem Volke!
Es folgt, gehorchet gern -
Nährt häuslich Weib und Kinder,
Und liebet seinen Herrn.
Schenk' Liebe ihm, die All' umfaßt,
und gerne lebt, und leben laßt!

Heil Dir und Deinem Volke!
Dem Beiße süßen Lohn!
Gekränkten schnelle Hilfe!
Der besten Mutter Sohn!
Sey Herr - der Armen gnädig giebt -
Im Zwilchrock auch den Bruder liebt!

Heil Dir und Deinem Volke!
Es preisen ehrfurchtsvoll
Der Unterthan und Priester
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Dein Herz, das Menschenwohl
Auch unterm Strohdach nicht vergißt,
Und dem Altar nicht kärglich mißt!

Heil Dir! erbarme, höre!
Des Zeitgeist's herbes Loos
Reißt uns - ergraute Priester -
Von Herd und Habe los!
Laß' sie ja nicht vergeblich fleh'n
Und wohl versorgt zu Grabe geh'n!

Heil Dir und Deinem Volke!
Dich stärk' Religion!
Des Volkes treue Liebe
Sey Deiner Thaten Lohn!
Dir sey ihr Herz, ihr Thun geweiht
Aus reiner Pflicht und Dankbarkeit!

Chor
Gott, dessen Macht die Welten lenkt,
Und gutem Volke Väter schenkt -
Erhalte Franzen, gut und mild!
Er gleiche Deinem Vaterbild,
Mit seinem Volk vereint!

Vereint, bis einst bey Seiner Gruft
Die späte Nachwelt segnend ruft:
Heil Ihm! der Menschenwohl vermehrt
Die Rechte Seines Volks geehrt -
Und Dankesthränen weint!!!"

Neben dem formellen Akt der Huldigung kommt
in dieser Kantate das Anliegen zum Ausdruck, die aus
Klosterzeiten gewohnte Fürsorge beizubehalten und
gleichzeitig die als drückend empfundenen Feudal-
lasten zu erleichtern. Noch deutlicher wird dies in ei-
ner Bittschrift, die der frühere Gerichtsammann May-
er aus Stafflangen im Januar des Jahres 1804 an den
Grafen sandte. Nach einer ausführlichen Schilderung
vermeintlicher oder wirklicher Bedrückungen durch
die Verwaltung schließt er: "Wenn also unser gnä-
digerLandesherr,IhroExzellenz, ihre milde Hand er-
ejnen würde und unsere Abgaben in etwas erleich-
tern und zum thsil nachlassen, auch nur auf eine
Zeit, damit wir uns in etwas erholen, unsere schul-
den dilgen, und unseren Kindern ein bar Kreuzer
erspahren, dann können wir zu einander sprechen:
... uns ist ein Neuer stern aufgangen, wie die 3 Wei-
sen im Orient. "
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Doch die Hoffnung auf ein mildes Regiment wurde
enttäuscht, zumal viele Fürstenhäuser bald selbst in fi-
nanzielle Bedrängnis gerieten, Selbst wenn gegen die
Steuerpolitik rechtlich nichts einzuwenden war, emp-
fanden die Bauern manches doch als drückend und
ungerecht So hatte sich bei einer Neuvermessung des
Schussenrieder Territoriums noch zu Klosterzeiten er-
geben, dass viele Güter größer waren als angenom-
men. Die Sternberg-Manderscheider Verwaltung be-
rechnete die Abgaben umgehend nach den neuen
Werten, was als Verschärfung aufgefasst wurde.

Schussenrieds Untertanen als
Wahl-Württemberger

Die neuen Besitzer der Herrschaft Schussenried
überspannten den Bogen und legten ihren Untertanen
beispielsweise in den 1830er-Jahren gedruckte Le-
hensbriefe vor, die über das Gewohnte weit hinaus-
gingen, Doch nicht alle Betroffenen waren bereit sol-
che Schriftstücke ohne rechtliche Beratung zu unter-
zeichnen, Sie wandten sich an den Ulmer Rechtskon-
sulenten Andreas Alois Wiest, der in den neuen Vor-
drucken nicht nur unzulässige Verschärfungen, son-
dern sogar offensichtliche Verstöße gegen die gültigen
württembergischen Gesetze fand. Wiest war es denn
auch, den eine Anzahl Schussenrieder Untertanen im
Herbst des Jahres 1834 beauftragte, eine Eingabe an
den König zu verfassen, Man habe erfahren, dass die
Sternberg-Manderscheider Erben die Herrschaft ver-
kaufen wollten. Bereits seit 17 Jahren warte man in
Oberschwaben vergeblich darauf, dass die bauern-
freundlichen Lehenedikte von 1817 auch in den stan-
desherrlichen Gebieten zur Anwendung kämen. In-
zwischen sei die Ablösung der Grundlasten in den
übrigen Bezirken schon weit fortgeschritten. Nur ein
Kauf durch den Staat könne die ehemaligen Kloster-
untertanen aus den extrem harten und drückenden
Lehensverhältnissen befreien und auf diese Weise für
mehr Gleichheit unter den Staatsbürgern sorgen. So
kam es denn auch: Am 1. April 1835 fiel die Allodial-
herrschaft Schussenried gegen die Zahlung von einer
Million Gulden mit allen Rechten und Pflichten an
Württemberg. NM.

"... ganz aus dem Gedächtniß gekommen ..."
Die Familie Ailinger und die Herrschaftswechsel

Das Pfarrdorf Michelwinnaden war bereits 1479
vom Kloster Schussenried erworben worden, welches

um 1800 bis auf den großen Zehnten alle Herrschafts-
rechte besaß. Hans Martin Ailinger, ein Schneider, der
das heutige Haus Hepp-Ailinger im Jahr 1788 erbaut
hatte, starb elf Jahre später. Zur Zeit der Säkularisation
bewirtschaftete seine Witwe Emerenzia geb. Heckler
den Hof, bis ihn 1814 der Sohn Johannes Ailinger
übernahm. Seine Braut war Iosepha Krapf, die Toch-
ter eines wohlhabenden Bauern und Nichte des
Schussenrieder Abts Ioseph Krapf. Aus dieser Zeit ist
auch ein Inventar überliefert Ein Kuriosum am Ran-
de: Iosepha Krapf brachte zwar mehrere wertvolle Ge-
betbücher in die Ehe ein, unterzeichnete den Heirats-
vertrag aber lediglich mit drei Kreuzen. Neben dem
zum Haus gehörenden Gut St. Oliva waren die Ailin-
gers noch mit dem Gut St. Dorothea, zu dem ebenfalls
ein Haus gehörte, belehnt gewesen. 1814 kam es zu
einer Trennung der beiden Anwesen: Mutter und Ge-
schwister des Bräutigams übernahmen die Bewirt-
schaftung des Lehenguts St, Dorothea mit 11,5 Hek-
tar, während das Brautpaar das Gut St. Oliva (8,5 ha)
umtrieb. Johannes und Josepha Ailinger setzten sich
1852 zur Ruhe. Vorher hatten sie die - seit dem Kauf
der Herrschaft Schussenried durch Württemberg zu
günstigen Konditionen bestehende - Möglichkeit ge-
nutzt, das Lehengut St. Oliva zum Eigentum zu ma-
chen. Ihr ältester Sohn konnte es bereits allodifiziert
übernehmen.

Eigentum verpflichtet ...
Das auf dem Papier bessere Eigentumsrecht brach-

te um die Mitte des 19. Jahrhunderts für den Bauern
aber auch Belastungen mit sich, die seine Vorfahren
nicht in diesem Ausmaß kannten. So sprachen sich
noch 1821 viele Schussenrieder Untertanen gegen die
Ablösung der Leibeigenschaft aus, da sie in dieser
kostspieligen Investition keine wirklichen Vorteile für
den wirtschaftenden Bauern sahen. Verbesserungen
brachte die Allodifizierung für weichende Erben, de-
nen vorher nur ein Teil der beweglichen Habe zuge-
standen hatte. Nun wurde für die Berechnung ihres
Erbteils auch der Wert des Hofes berücksichtigt. Im
Fall dieses Hauses wirkte sich das folgendermaßen
aus: 1814 hatte Johannes Ailinger für die Überlassung
des Gutes St. Dorothea von seiner Familie lediglich
300 Gulden bekommen. Als sein Sohn 38 Jahre später
seine Geschwister abfinden sollte, ging es um ganz an-
dere Summen: Das - deutlich kleinere - Gut St, Oliva
wurde nun auf 8000 Gulden geschätzt, und diese
Summe war auf insgesamt vier Geschwister zu vertel-



len. Eine Schwester war bereits verheiratet; für die
beiden anderen musste der neue Bauer 2600 bzw.
2000 Gulden aufbringen.

Ärger mit der Finanzverwaltung
Das vormoderne Abgabensystem basierte auf dem

Herkommen, dem alten Recht; immer wieder brach·
ten die Abgabepflichtigen vor, dass sich die Verhältnis-
se seit unvordenklichen Zeiten so verhielten. Bei
Herrschaftswechseln war daher Streit über Höhe und
Berechtigung mancher Forderungen vorprogram-
miert. Dies galt besonders für die Zeit um 1800, als
die Französische Revolution die alte Ordnung radikal
in Frage gestellt hatte. So nahm der die Pfarrei Mi-
chelwinnaden versehende Schussenrieder Pater Nor-
bert Graf den Abgabenstreik einiger Bauern gleich
zum Anlass, generell auf den Einzug des Kleinzehnten
zu verzichten. 1805 hatte die Sternberg-Manderschei-
der Verwaltung dann große Mühe, diese - in der
Höhe allerdings nicht sehr bedeutende - Abgabe wie-
der einzutreiben.

Weitaus drückender als der Kleinzehnt waren die
Besitzwechselabgaben, über die es immer wieder
zum Streit kam. Als 1822 alle Ortschaften des Rent-
amts Schussenried die Beschwerde vorbrachten, bei
der Neubelehnung stärker als zulässig belastet zu wer-
den, lud die staatliche Behörde insgesamt 44 Lehens-
leute vor. Im Verhörprotokoll heißt es: .Jotienn Ailin-
ger von Michelwinneden, 46 Jahre alt, verh. mit Io-
sepha Krapf, ~ter von 2 Kindern. Im Jahr 1814 seye
er belehnt worden, und habe 11 jl. mehr Erdschatz
bezahlen müssen. f...} Sein VaterMettin habe 2 Hiiu-
ser, Lehen, in Besiz gehabt, und nicht mehr als 200
fl., er aber 211 jl. entrichten müssen. "Auch die jähr-
lichen Abgaben in Form von Getreide seien gesteigert
worden. Im Laufe der Untersuchung zeigte sich aller-
dings, dass die Sternberg-Manderscheider Verwaltung
lediglich auf Grundlage neuerer und genauerer Pläne
die ihr zustehenden Summen bis auf den letzten
Kreuzer ausschöpfte. Ailingers Angaben waren sowie-
so lückenhaft, und so wurde er beschieden: "Es ist
ganz richtig, daß sein vstter 2 Lehengüter mit Häu-
sern in schupjlehenbarer Eigenschaft besessen, Klä-
ger hat aber laut Protokoll von 27. Januar 1814 das
St. Dorothea Lehen Gut an seine Geschwister und
Mutter ebgetretten, wofür ihm dieselbe als Entschä-
digung 300 jl. bezahlten. Diese Verhandlung muß
dem Kläger ganz aus dem Gedächtniß gekommen
sein." NM.
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"Ein Heiligkreuzthai belehen Hauß"

W.. ein katholisches vormals Heiligkreuzthsli-
sches Pfsrrdotf in einem engen Wiesentale der Alp ...
mit 367 Einwohnern. "So lautet die Beschreibung des
am Rande der Alb gelegenen Dorfes Friedingen 1827
in der Oberamtsbeschreibung. Das Dorf war zwischen
1278 und 1411 in den Besitz der Zisterzienserinnen-
abtei Heiligkreuztal gelangt, die bis zur Säkularisation
die hohe und niedere Gerichtsbarkeit ausübte. Die
Dorfbevölkerung war dem Kloster leibeigen.

Das Kloster besaß bis 1804 in den acht Orten Hei-
ligkreuztal, Andelfingen, Friedingen, Waldhausen,
Binzwangen, Hundersingen, Beuren und Ertingen
356 als Fall- oder Leiblehen ausgegebene Häuser. Die
48 Falllehensgüter in Friedingen erhielten zur Unter-
scheidung Baumnamen. Nach dem Tode eines Le-
hensmannes fiel ein Falllehen nicht selbstverständlich
an seine Erben, sondern das Kloster konnte das Gut
neu vergeben. Der neu Belehnte - meist doch der di-
rekte Erbe - musste dafür einen .Brschatz" , eine übli-
che Ablösesumme bei jeglicher Lehensveränderung,
zahlen. Kameralamtsverweser Schnell schreibt 1805,
dass die Güter ursprünglich nur "zweiäugig' (auf eine
Person) verliehen wurden, "nach alter Observanz
aber wird auf Absterben des Lehensträgers der VVit-
we erlaubt, auf dem Lehen ... solange fortzuheusen,
bis sie sich wieder verheiratet oder einem Kind das
Lehen abtritt. Dann erjolgt die neue Belehnung".
Natürlich forderte man als Leibeigenschaftsabgabe
auch den .Todfall" ein, im 18. Jahrhundert bereits als
Geldsumme: für einen verstorbenen Lehensbauern 50
fl. (= 1 Pferd), für eine verstorbene Bäurin 25 fl. (= 1
Kuh) und für einen verstorbenen Seldner 10 fl.

Mit der Vergabe eines Lehensgutes erwartete man
eine gute Wirtschaftsweise sowie die Einhaltung ge-
wisser Pflichten, wie z. B. die Fronpflicht: Die Maier
der acht heiligkreuztalischen Klosterorte mussten ein-
mal jährlich Wein vom Bodensee holen sowie Holz-
und Steinfuhren leisten, die Lehensleute gedroschene
Frucht, Landgarben oder Heu einfahren bzw. Hand-
frondienste wie Dreschen und Mähen an meist zwei
festgelegten Frontagen ableisten. Die Fronpflichtigen
erhielten dafür vier Mal täglich eine Mahlzeit, einen
großen Laib Schwarzbrot und zwei kleine Laibe
Weißbrot - eine sehr großzügige Regelung.

Forderte die Klosterherrschaft im 15. Jahrhundert
noch die 3. bis 4. Landgarbe der Ernte ein, so verrin-
gerte sich diese Abgabe in Friedingen zuletzt bis auf
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die 5. Landgarbe. Der Kleinzehnt von Flachs, Rüben
und Hanf stand der Pfarrei Andelfingen zu, zu der
Friedingen gehörte. Wohnhäuser mussten zudem ein
sog. .Küchengefäll" , meist bestehend aus Hühnern,
Gänsen und Eiern, sowie aus Gärten und Wiesen Zins
entrichten. Trotzdem ging es den Heiligkreuztaler
Bauern nicht schlecht und auch die Leibeigenschaft
war eher ein "mildes Abhängigkeitsverhältnis". Ab
1805 mussten die Abgaben an die neue Herrschaft
Württemberg geleistet werden. Konnten die Lehens-
leute vorher zu Reparaturarbeiten vom Kloster güns-
tig Material wie Dachplatten, Ziegel, Backsteine und
Kalk erwerben, so sollte dieser "Missbrauch" nun ab-
geschafft werden, in dem jedes Lehenshaus begutach-
tet und nur nach Notwendigkeit Material abgegeben
wurde. Mit dem Dekret vom 16. März 1808 bestand
für die Lehensleute die Möglichkeit, ihre Falllehen
"unter erleichterten Bedingungen" in Erblehen um-
wandeln zu lassen, was auch einige taten.

Leben im Haus Wolfer im 18. und 19. Jahrhundert
Das seit 1662 als Leiblehen verliehene Haus

Wolfer, das seit 1988 in Kürnbach steht, stellte mit sei·
nen dazugehörigen 30 ha Land für die damalige Zeit
einen recht großen Hof dar. Fast 100 Jahre später sah
dies jedoch schon anders aus. Als 1749 der vordere
Hausteil ("Lindenbaum-Gut") an Lucas Wolfer und
1754 der bisher von seinem Vater bestandene hintere
Hausteil ("Buchsbaum-Gut") an Anselm Binger verge-
ben wurde, war der Großteil des eigentlich dazu-
gehörigen Grund und Bodens den beiden bisherigen
Besitzern verblieben, die sich den Hof seit 1673 teil-
ten. Das Wohnhaus wurde von ihnen bis dato wohl
nur als Scheuer genutzt, da sie eigene Höfe besaßen.
Das Kloster reagierte wahrscheinlich auf den Bevöl-
kerungszuwachs und vergab das Gebäude nun neu als
Seldnergut. Die neu Belehnten besaßen jeweils nur
ca. 2 ha Land. Außer dem Haus selbst teilten sie
sich eine Zeit lang die Scheuer und auch das "Kraut-
gärtle" . 1772 nahm Anselm Binger einen Verwand-
ten, Anton Binger, auf, der auch noch zwanzig Jahre
später genannt wird. Aus einem ansehnlichen Hof
war ein Seldnerhaus geworden. Es ist nämlich kaum
vorstellbar, dass die Bewohner nur vom Ertrag die-
ses kleinen Gutes leben konnten, sondern sie waren
auf einen zusätzlichen Nebenerwerb als Tagelöh-
ner oder Handwerker angewiesen. Manchmal ist
tatsächlich ein Handwerk für einen Bewohner nach-
weisbar. Inventarverzeichnisse aus diesen Iahtzehn-

ten geben etwas Einblick in die damaligen Lebensum-
stände.

Das "Buchsbaum-Gut"
Am 23. Oktober 1754 wurde Anselm Binger mit

dem Gut, das zuvor sein Vater Ioseph betrieb, "gegen
Ehrschstz" belehnt. Von seinen 23/4 Jauchert Land
musste er die 5. Landgarbe und den Zehnten, also ca.
30 % des Ertrags, abgeben. Ein Viehbestand von ein
bis drei Kühen, vielleicht ein paar Ziegen und Schwei-
nen, auf jeden Fall Federvieh muss angenommen wer-
den. Insgesamt gab Binger jährlich zusätzlich vier
Hühner (davon zwei Leibhennen als Leibeigener) und
30 Eier. Als .Kleingütler" musste er als Frondienst nur
zwei .Hendfrohnteg' verrichten. 1792, als er sich das
Gut mit Anton Binger teilte, werden auch "eigne
Giither" erwähnt, auf denen nur der Zehnte lastet.
Bei zwei Parteien in einer Haushälfte müssen doch
recht beengte Verhältnisse geherrscht haben. Anselm
Bingers Sohn [cseph, von Beruf Schuhmacher, über-
nahm 1792 das Gut. Nach seinem Tode 1809 wurde
ein ausführliches Inventarverzeichnis mit Wertan-
gaben erstellt. Die Witwe trat dabei mit ihrem Rechts-
beistand auf; für die drei Kinder zwischen fünf und 1/4

Jahr wurde ein Pfleger bestimmt. Am Bestand der Lie-
genschaften (Gebäude und Land, davon 1,5 ha Eigen-
besitz) änderte sich nichts, erstaunlich ist jedoch der
relativ hohe Fahrnis-Bestand: vier Hauben werden bei
den "Weibskleidern" erwähnt, bereits ein Kleider-
schrank und sogar eine "Stuben-Uhr" - möglicher-
weise noch Bestandteile der Aussteuer. Erstmals wird
auch der Viehbestand aufgelistet: zwei Kühe, ein
Kalb, ein Schwein, zwei Gänse und drei Hennen.
Ebenso finden sich Gerätschaften zur Flachsverarbei-
tung - eine damals übliche Tätigkeit der Hausfrau.
Die Ehe wurde 1801 geschlossen, so dass die Eheleu-
te gemeinsam den Herrschaftswechsel erlebten. Die
ehemaligen Friedinger Klosterlehensleute mussten am
28. Juni 1804 zur Huldigung antreten. Die Auswir-
kungen des Herrschaftswechsels waren jedoch an-
fangs nicht sehr spürbar. Von der Möglichkeit, das
Falllehen in ein Erblehen umzuwandeln, machten sie
keinen Gebrauch. Nur wenige Monate nach dem
Tode ihres Mannes heiratete die Witwe den Schuster
Rochus Baur, der die komplette Schuhmacherwerk-
statt seines Vorgängers übernehmen konnte. Für die
Abgaben galt nach der Riedlinger Oberamtsbeschrei-
bung von 1827 in Friedingen nun folgende Regelung:
"Zehnten, den großen, beziehen 112 der Staat, 112 die
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Anton Wolfers erste Frau Verena (11.5. 1808 - 18.2. 1838), geb. Schwab, die er 1830 heiratete, brachte in etwas
mehr als sechs Jahren sechs Kinder zur Welt, von denen vier überlebten. Sie starb im Kindbett vier Tage nach der
Geburt des sechsten Kindes. Die zweite Frau Creszentia (28. 10. 1812 - 14.4. 1888), geb. Holzmann, mit Anton
Wolfer seit 1839 verheiratet, bekam in sechzehn Jahren zehn Kinder, von denen neun als Säuglinge starben.
Mangelnde Hygiene, fehlende medizinische Kenntnisse, auch eine allgemeine Abneigung gegen das Stillen u. a.
führten zu einer damals extrem hohen Kindersterblichkeit: im Oberamt Riedfingen lag diese bei Kindern unter
einem Jahr bei 52 %! So viele der eigenen Kinder sterben zu sehen muss für eine junge Frau schwer gewesen sein.

Pfsrrey (in Andelfingen), mit Ausnahme von 94 J
zehritfreyer Aecker, den kleinen die Pfsrrey; und eben
diese auch den großen auf allen Wechseljeldern."
Frondienste wurden allmählich in ständige Geld- oder
Naturalgülten umgewandelt. Auch die Umwandlung
der bisher üblichen Landgarbe in fixe Gülten begüns-
tigte die Regierung gerade auch in der ehemaligen
Klosterherrschaft Heiligkreuztal. Dies bedeutete je-
doch auch, dass immer gleich hohe Abgaben zu leis-
ten waren, egal, wie die Ernte ausfiel. 1831 konnte
Baur die nötige Geldsumme aufbringen, um das Gut
in seinen Besitz zu übernehmen, also zu allodifizieren
- über die Höhe der Auslösungssumme ist jedoch
nichts bekannt. Diese Möglichkeit bestand zwar da-
mals schon seit einigen Jahren, doch so manchen "Al-
lodifikanten" trieb diese Auslösung in den finanziellen
Ruin. Baur ging da wohl auf Nummer sicher.

Am 19. Juli 1838 übergab Rochus Baur gegen eine
Zahlung von 1000 Gulden das Gut seinem Sohn Lo-
renz (9. 8. 1816-30. 5. 1893), einem Maurer, der
kurz darauf heiratete. Im Kaufvertrag wurde u. a.
auch das Leibgeding der Eltern festgelegt: außer ei-
nem lebenslänglichen Wohnrecht im Haus stand ih-

nen auch eine bestimmte Menge u. a. an "Grundbir-
nen" , Rindsschmalz und Holz zu. Seine Halbge-
schwister aus der Binger'schen Ehe musste er ausbe-
zahlen. Der Halbbruder Andreas lebte noch im Haus
und bekam dort" lebenslänglich Aufenthalt' zugesi-
chert. J S.

Das "Ölbaum-Gut"
1749 wurde Lucas Wolfer mit einem Hausteil be-

lehnt, 1766 beschrieben als "ein Heiligkreuzthel bele-
hen Hauß zur Heljtte mit Anßelm Binger". Größe der
Felder und Äcker, die Höhe der Abgaben und der ab-
zuleistenden Frontage entsprechen so ziemlich dessen
Buchsbaum-Gut. 1784 erhielt der Zimmermann
Michael Wolfer (geb. 1757), wahrscheinlich Lucas'
Sohn, das Gut als Schupflehen. Im selben Jahr heira-
tete er Franziska Ritter (geb 1760). Sowohl er als auch
sein Vater übten wohl ein Handwerk aus, das mit der
kleinen Landwirtschaft mit geringem Viehbestand für
das Auskommen sorgte.

Nach dem Tode Michael Wolfers im Jahre 1808
trieb seine Witwe das Gut um, von dem sie immerhin
sieben Kinder zu ernähren hatte. Als sie 1821 starb,
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wurde über ihre Hinterlassenschaft eine .Reel-Abthei-
lung' aufgestellt. Eine Tochter war verheiratet, die an-
deren vier Töchter und zwei Söhne zwischen 34 und
18 Jahren dürften entweder noch im Hause gelebt ha-
ben, oder, wie damals üblich, auf einem anderen Hof
in Diensten gewesen sein. Haushälfte und Liegen-
schaften waren immer noch Falllehen, nur ein Acker
wird als "zinseigen" bezeichnet. Der Haushalt war ei-
gentlich gut ausgestattet, aber es wird kein Viehbe-
stand genannt. Der 20-jährige Sohn Sebastian über-
nahm das Gut, schuldete aber seinen Geschwistern je-
weils 45 Gulden an Erbauszahlung. Seine Schwestern
konnten diese Abmachung nicht selbst unterzeich·
nen, da sie "nicht schreiben können". Damals befand
sich die nächste Schule in Andelfingen, Schulbildung
für Mädchen war jedoch noch nicht selbstverständ·
lieh.

Mit der Ausbezahlung lud sich Sebastian Wolfer
eine große Last auf. Unglücklicherweise starb er be-
reits ein Jahr später im Militärdienst. Anton Wolfer
(21. 6. 1803-3. 12. 1872), sein Bruder, Weber von
Beruf, übernahm nun das Gut und damit die auf ihm
lastenden Schulden von immerhin über 183 Gulden.
Dazu gehörten auch Beträge an einen Chirurgen, ei-
nen Doktor und einen Apotheker - vermutlich kämpf-
te Sebastian noch zu Hause um sein Leben. Anton
muss fleißig gewirtschaftet und gearbeitet haben, da
er das Gut 1830 allodifizieren lassen konnte. Mit der
Webkammer im Haus lebte es sich als vielköpfige Fa-
milie sicherlich auf sehr engem Raum.

Im Zubringensinventar zur zweiten Eheschließung
"verhandelt den 3lten August 1839" wurden nun
die Liegenschaften als Eigentum Anton Wolfers auf
1730 Gulden geschätzt. Creszentia Holzmann wurde
bescheiden, aber mit guten Kleidungsstücken ausge-
stattet: u. a. eine Haube mit Goldboden (für die Fest-
tage), seidene Halstücher und Schürzen und sogar ein
schwarzes Kleid aus Merino-Wolle. Außerdem wer-
den ein Lehnstuhl, ein" doppelter Kasten" (zweitüri-
ger Schrank!) und nun sogar ein Gebetbuch genannt.
Da Creszentia vom Oberamt Gammertingen in das
Oberamt Riedlingen zog, musste sie 7 Gulden 30
Kreuzer "Bürger Annahmgeld" bezahlen.

Schöngeister und Schönschreiber - Das Bildungs-
wesen in den Klosterstaaten und die Aufklärung

Wie reagieren wir auf die Herausforderungen
durch die Aufklärung? Dies wurde für die Klöster im

ausgehenden 18. Jahrhundert immer mehr zu einer
Überlebensfrage. Neben Seelsorge und Krankenpflege
bot sich das Bildungswesen an, um die Nützlichkeit
der Orden unter Beweis zu stellen. So ließen sich so-
gar Äbte, die keine persönliche Beziehung zum Schul-
wesen hatten, im Kreise gelehriger Schüler abbilden.
Das wichtigste Aushängeschild klösterlichen Wissens
war im ausgehenden Barockzeitalter jedoch ein präch-
tiger Bibliothekssaal mit einer beeindruckenden
Büchersammlung. Aber viele Reisende stellten sich
seinerzeit die Frage, ob die reichen Schätze auch
wirklich genutzt wurden oder nur als Kuriositäten-
kabinett für Besucher dienten. Bei der 600-Jahr-Feier
des Klosters Schussenried im Jahre 1783 erinnerte der
Festprediger denn auch seine Mitbrüder an die
Bücher: "Wie schad wire es, wenn sie ungebraucht
die Motte zernagen, oder der Staub zerfressen soll-
te!" Das Klosterleben könne ohne tiefgreifende Refor-
men den Argumenten der Aufklärer nicht standhal-
ten: "Lasset uns ihre Vorwürfe nicht dadurch beis-
sender machen, daß wir ihnen unsre volle Bücher-
säle öffnen, aber leere Köpfe zeigen."

Viele oberschwäbische Klöster machten sich je·
doch durch ihre Gymnasien und Lateinschulen um
die höhere Bildung verdient, so Ochsenhausen und
Schussenried. Auch manche Söhne aus Handwerker-
und Bauernfamilien erwarben sich hier das erste Rüst-
zeug für eine Karriere als Geistliche oder in der Ver-
waltung. Doch dies blieben Ausnahmen. Als Schule
speziell für Klosteruntertanen waren diese Einrichtun-
gen ursprünglich auch nicht gedacht; erst gegen Ende
der Klosterzeit entdeckte die katholische Landbevöl-
kerung Bildung als Möglichkeit zum sozialen Auf-
stieg.

Durch die Säkularisation fielen die oberschwäbi-
schen Klosterschulen als - vergleichsweise preiswerte
- Sprungbretter in die Welt der höheren Bildung aus.
Begabten Knaben aus Oberschwaben stand über Ge-
nerationen hinweg als heimatnahe Einrichtung nur
noch das Gymnasium in Ehingen zur Verfügung.

Die Volksschulen führten in vielen geistlichen Ter-
ritorien ein Schattendasein - oft nur einen Steinwurf
von den ambitionierten Klosterinternaten entfernt. So
schreibt der ehemalige Prämonstratenserpater Lau-
renz Löwe noch 1805 bei seinem Dienstantritt in der
- vorher von seinem eigenen Kloster versehenen -
Pfarrei Schussenried: "Auch die Schule war so elend
bestellt, daß nicht einmal Bücher vorhanden waren.
Bevor wir unter die Krone Württembergs kamen, sah



sich der Schreiber dieses gezwungen, die Schule so
gut er konnte damals zu organisieren und über 200
fl. aufzuopfern."

Doch nicht alle geistlichen Herrschaften vernach-
lässigten die Volksbildung in diesem Maße. Die Bu-
chauer Stiftsdamen ließen sich bereits 1778 anspor-
nen, ihre Volksschulen auf das Niveau der vorderös-
terreichischen Normalschule zu bringen. Die Bene-
diktiner von Ochsenhausen hatten gar schon im 17.
Jahrhundert für ein dichtes Netz von Pfarreischulen
gesorgt und führten gegen Ende des 18. Jahrhunderts
moderne Lehrmethoden (u. a. nach Pestalozzi) ein.
Mit Benedikt Maria von Werkmeister war es nicht zu-
fällig ein Neresheimer Ex-Benediktiner, der als Hof-
prediger und später Oberkirchenrat in Stuttgart die
entscheidende Rolle beim Aufbau eines einheitlichen
Unterrichtswesens in den katholischen Volksschulen
Württembergs spielte. N M.

Volksfrömmigkeit und Aufklärung
"Die Feyertäge sind zu lägen der Aergernuß
verunstaltet worden"

Am Vorabend der Säkularisation war Volksfröm-
migkeit, aber ebenso Aberglauben, ein bestimmendes
Element für das gläubige Volk. Vor allem die sichtba-
ren Frömmigkeitsformen wie z. B. Wallfahrten, Pro-
zessionen, Bitt- und Öschgänge, reich verzierte kost-
bare Reliquien und Feiertagsschauspiele boten den
Gläubigen sowohl Abwechslung als auch Halt im all-
täglichen Leben und Stärkung im Glauben. In der Zeit
des Barock erreichte der Prunk, der zu diesen Gele-
genheiten angewendet wurde, seinen Höhepunkt - so
mancher Heiligentag wurde mit größerem Pomp be-
gangen als die Hauptfeste Ostern oder Weihnachten!
Mittelalterliche Kirchen und Kapellen wurden neu ge-
baut oder erhielten eine neue Ausstattung und wur-
den umgestaltet. Auch neue Verehrungsstätten ent-
standen: Maria Steinbach im UnteralIgäu wurde so
1735 zum Marienwallfahrtsort des Klosters Rot an
der Rot. Die Abhängigkeit von natürlichen Einflüssen
und mangelnde Kenntnis über Ursachen von Krank-
heiten und Viehseuchen ließen die ländliche Bevölke-
rung aber auch zu abergläubischen Methoden wie
Fraisenkette und Breverl greifen. Die "offizielle" Form
stellten eben Bittgänge oder Öschritte dar, um den
himmlischen Segen zu erflehen. Wallfahrten dienten
einem ähnlichen Zweck: Mit der besonderen Vereh-
rung eines/r Heiligen erhoffte man sich seine/ihre
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Fürbitten beim himmlischen Vater. Aber auch zum
Dank für die Erhörung in Not oder zur Erfüllung eines
Bußversprechens wallfahrtete man - Votivgaben und
-bilder zeugen noch heute davon. Natürlich spielte
auch die gesellschaftliche Komponente eine Rolle: Bei
Wallfahrten und Feierlichkeiten anlässlich hoher Fest-
tage - die übrigens an Anzahl zunahmen und auch je
nach Kloster verschieden sein konnten - kam man
"unter d' Leut", konnte man sich austauschen. Neues
erfahren. Ebenso profitierten die Wirte, wandernde
Schausteller u. a. davon, nicht zu vergessen die An-
denken- und Devotionalienhändler an den Wallfahrts-
stätten und die Buchdrucker, die Wallfahrtsbüchlein
und Andenkenbildchen herstellten.

Missbräuche der Frömmigkeitsformen und -ele-
mente blieben bei all dem natürlich nicht aus: Tauf-
und Weihwasser wurde mit nach Hause genommen,
Messwein entwendet, um einem abergläubischen
Zweck zu dienen, lateinische Gebetsformen als Be-
schwörungsformeln ausgesprochen (da der richtige
Sinn von Laien ja meist nicht verstanden wurde).
Nach Möglichkeit wurde dies jedoch bekämpft.

Doch besonders in der zweiten Hälfte des 18.Jahr-
hunderts kam im Zuge der Aufklärung zunehmend
Kritik an der Volksfrömmigkeit auf: Den Gläubigen
fehle oft die innere Teilnahme an den kirchlichen
Festen; vielmehr seien die immer zahlreicher werden-
den Festtage mit Nichtstun verbracht worden und
weniger mit der entsprechenden Andacht. Maximi-
lian Christoph von Rodt, 1775 bis 1800 Konstanzer
Diözesanbischof, beklagt: "Die Feyertäge sind aus Ti-
gen der Anbethung Gottes und Verehrung seiner Hei-
ligen zu Tagen der Aergernuß und Beleidigung Got-
tes verunstaltet worden."

Josephinische Reformbestrebungen
Neue Erkenntnisse auf technischem, medizini-

schem und naturwissenschaftlichem Gebiet, verbun-
den mit vernunftorientierten Bestrebungen, stellten
schließlich irrationale Verhaltensweisen, wie man sie
eben auch in Bereichen der Volksfrömmigkeit und im
Aberglauben erleben konnte, in Frage - negierten sie
sogar. Kaiser Joseph H. (1765-1790) wollte mit seinen
Verordnungen dem mit zu viel kirchlichen Feierlich-
keiten verbundenen Müßiggang und Prunk und eben-
so den Ausschweifungen entgegentreten. Stattdessen
erhoffte er sich Wohlstand durch mehr Arbeit und
Fortschritt. 1772 wurden die Feiertage auf siebzehn
reduziert, an denen zusätzlich noch durch die welt-
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liehe Obrigkeit "alle öffentliche(n) Lustbarkeiten,
Tänze, Schauspiele, Schlemmerey, Unmäßigkeit und
andere leibliche Ergötzungen, welche das Volk von
der Andacht, Zerknirschung des Herzens und Ver-
sammlung des Geistes abzuziehen und zu allerhand
Ausgelassenheit zu reitzen Pflegen, abgestellt wer-
den" sollten. 1786 legte man alle örtlichen Kirch-
weihfeste auf den dritten Oktobersonntag - was heu-
te noch Gültigkeit hat! Bittgänge und Viehbenedik·
tionen sollten zunehmend durch Betstunden ersetzt
werden. Dies sind nur ein paar Beispiele der Verord-
nungen, welche die Bevölkerung hinnehmen muss-
ten. Auch führte der Zweifel an der Echtheit vieler Re-
liquien oft zu deren Abräumung bzw. Abdeckung.
Doch gerade im vorderösterreichischen Gebiet kam es
bei der Durchsetzung zu Problemen. Dabei mögen
auch die teilweise mächtigen Klöster als Träger einiger
Frömmigkeitsformen wie Wallfahrten, Patroziniums-
tage u. a. eine Rolle gespielt haben. Trotz Kontrollen
und mehrfacher Wiederholungen von Verboten z. B.
beim Wetterläuten hielt man größtenteils an den alten
Formen fest. Warum sollte etwas, was jahrhunderte-
lang gut und anscheinend sinnvoll war, nun ohne
Nutzen sein? Und weshalb sollte dies ausgerechnet
der Staat verbieten? So wurden auch die sog. Halb-
oder Bauernfeiertage (z. B. Sebastiani, Georgii und
Mariä Heimsuchung) vielerorts weiterhin als volle Kir-
chenfesttage angesehen und entsprechend begangen.

Am Vorabend der Säkularisation war das Volk also
bereits sensibilisiert, was staatliche Eingriffe in sein
Frömmigkeitsverhalten betraf. Und entsprechend rea-
gierte es dann. J S.

"... herrscht auch hier noch finsterer Aberglaube."

Schon bei der Durchsetzung der josephinischen
Reformen wurde klar, dass sich das Volk nur schwer
von Dingen trennte, die den Alltag verschönerten
bzw. Abwechslung boten. Boten im katholischen
Oberschwaben in dieser Zeit noch die Klöster Rück-
halt, so fielen diese nach der Säkularisation weg - und
damit auch wichtige Träger einiger Frömmigkeitsfor-
men. Zudem gehörte Oberschwaben nun zum protes-
tantischen Königreich Württemberg, das eine Staats-
kirche im Sinne der Aufklärung einführte.

Ignaz Heinrich Freiherr von Wessenberg (1774-
1860), seit 1802 Generalvikar der Diözese Konstanz
und 1817 bis 1827 Bistumsverweser, verfolgte als Zie-
le die "christlich-sittliche Bildung des inneren Men-

sehen" und eine "würdevolle Ausübung des öffent-
lichen Gottesdienstes', Deshalb wandte er sich ge-
gen die Überbewertung von Nebenandachten, Wall-
fahrten u. a., welche die Predigt, die eigentliche Kate-
chese und Christenlehre als moralisch-sittliche Erzie-
hungsmethode unterhöhlten. Die Aufklärung sah in
Wallfahrten, abergläubischen Elementen, häufigem
Beichten u. ä. einen "gedankenlosen Mechanismus"
und nur noch äußere Formen, denen die "innere
Glaubenstieje" fehle. Spielte dazu noch die Gesellig-
keit eine Rolle, so gefährde diese Sitte und Moral (z.
B. bei der gemeinsamen Übernachtung beider Ge-
schlechter während Wallfahrten). Mit Hilfe der Pries-
terschaft wollte Wessenberg nun durch Vorbereitung
und Belehrung das Volk erziehen, wobei er immer für
ein gemäßigtes Handeln eintrat. Doch heißt es noch
1834 in der Beschreibung des Oberamts Waldsee: " ...
herrscht auch hier noch ftnsterer Aberglaube."

Maßnahmen und die Bemühung
um deren Durchsetzung

1802 heißt es in der "Geistlichen Monatszeit-
schrift mit Rücksicht auf das Bistum Constanz": "Alle
Wallfahrtskirchen und Nebenkapellen sind dem
Hauptgottesdienste ... sehr hinderlich; sie sind Gift
für die Moralität, sind Gelegenheit für junge Leute,
um die Vernachlässigung ihrer Pflichten, ihre Aus-
schweifungen und Sünden mit dem Schein der Fröm-
migkeit zu decken."

Am 4. März 1809 erging eine Verordnung zum
Wallfahrtswesen, die vor allem gegen abergläubische
Praktiken gerichtet war; darin wurde die Beseitigung
und Abschaffung der Votivtafeln sowie der Wallfahrts-
büchlein angestrebt. Die Pfarrer sollten in ihren Pre-
digten das Volk belehren, dass Gnadenbilder über kei-
ne besonderen Kräfte verfügten, sondern sich jede Kir-
che, so auch die heimatliche Pfarrkirche, dazu eigne,
göttlichen Beistand zu erflehen. Feierlichkeiten an
Wallfahrtsorten wurden verboten, in Wallfahrtskir-
chen nur noch reguläre Gottesdienste gestattet, in de-
nen ohne eigenen Pfarrer diese sogar ganz untersagt.
Damit sollten die Pfarrkirchen als Orte des Heilsge-
schehens, der Pfarrer als "Hirte der Gemeinde" ge-
stärkt werden. Ähnliches galt für Bittgänge und Pro-
zessionen: Anzahl und Dauer wurden eingeschränkt,
nachfolgende Festlichkeiten und Wirtshausbesuche
sollten unterbleiben. An Stelle der Bittgänge, die zu-
meist Missernten oder Ungeziefer abwehren sollten,
sollten gezielte Maßnahmen treten: Die Einführung

,
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Breverl aus dem 18.Jahrhundert
Breverl (wohl von lat. Breviarium = kurzes Verzeichnis) sind eine Art Schutzbrief und Amulett, die ihre Träger vor allen Arten von
Krankheiten, bösen Einflüssen (Dämonen, Hexen etc.) und Naturereignissen - eigentlich vor allen Gefahren des Leibes und der
Seele schützen sollten. Zusammengefaltet und in Schutzhüllen aus Brokat, Zinn oder Silber trug man sie bei sich, legte sie aber
auch in Wiegen von Neugeborenen, häng te sie an das Brautbett oder band sie an einen Rosenkranz. Im Glauben, dass sie beim
Öffnen ihre Schutzwirkung verlören, durften sie nicht geöffnet werden. Beim Öffnen des Papiers kommen verschiedene Heiligen-
bildehen zum Vorschein, wobei ein bestimmtes Schema eingehalten wurde, auch bei dem hier ausgestellten:

Patron der Armen
"Wundertäter der Neuen Welt"
Patron gegen Geisteskrankheit und Besessenheit
Patron gegen Wassernöte, Ehrabschneidung, Verleumdung und Zungenkrankheiten
Patron gegen Fieber und Totgeburten; Hilfe für schwangere Frauen und Tobsüchtige
Patron der Reisenden, Eheleute, für gute Entbindung und das Wiederfinden verlorener Gegenstände,
gegen Schiffbruch und weibliche Unfruchtbarkeit
Patron gegen Besessenheit und böse Geister

Im Zentrum des Breverl befindet sich ein Heiligenbildehen der hl. Agatha, welches das eigentliche Amulettelement, das Reliquien-
täfelchen, verdeckt. Die hl. Agatha ist die Patronin gegen Feuersgefahren. Der lateinische Text daneben ist der Agatha-Segen:
"Einen heiligen freien Sinn, Gott die Ehre und Befreiung dem Vaterland. Vor Feuerschaden schütz uns, fromme Agatha!"
Folgende Amulette enthält das hier ausgestellte Breverl:

Frauen wurde zur Erleichterung der Entbindung Strohblumen unter die Kissen gelegt. Ebenso gehörte sie
zu den neun Kräutern, die zum Ausräuchern eines Wochenzimmers nach der Geburt benutzt wurden.
Zur Hagel- und Feuerabwehr.
Unsichere Bedeutung, evtl. Kugelschutz.
Hier ein Schluckspruch. ca. I cm2 groß. Er wurde wie Medizin eingenommen, in Brot gebacken oder dem
Vieh ins Futter gemischt.
Ca.2 bis 2,5 cm große Tonfigürchen. Etwas von ihnen abgeschabt, eingenommen oder dem Vieh
gegeben sollte als Medizin dienen.
Gegen Blitz, Feuer, Hagel, Unwetter, Zauber, Verhexung und bösen Blick; auch Gebar-Amulett.
Eswurde aus dem Wachs der Osterkerze im Krönungsjahr eines Papstes, sowie später alle sieben Jahre
während seiner Amtszeit hergestellt.

Die Amulette sind auf dunklem Karton mit Knochenleim oder geweihtem Wachs aufgeklebt. Amulettbriefe wie der abgebildete
wurden seit der Aufklärung als Elemente des Aberglaubens bekämpft. J.S.

Franz von Assisi
Franziskus Solanus
Jakobus de Marchia
Johannes Nepomuk
Ignatius von Loyola
Antonius von Padua

Anastasius der Perser

Strohblume

Weidenkätzchen
Goldpapier
Schluckbildchen

Schabmadonna

Caravacakreuz aus Zinn
Agnus Dei
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der Hagelversicherung, Verwendung von Dünger und
Mäuse- bzw. Insektengift. Natürlich wurde auch ma-
gisch-abergläubische Volksfrömmigkeit wie Wahrsage-
rei und Amulettenzauber bekämpft; sie konnte jedoch
zumindest teilweise bis ins 20. Jahrhundert hinein in
Schlupfwinkeln überleben.

Von Bedeutung war die Art und Weise, wie Ver-
ordnungen umgesetzt wurden. Manch übereifriger
Pfarrer ging dabei recht radikal vor: "Sie rissen nur
nieder, ohne etwas wieder aufzubauen oder etwas
besseres an dessen Stelle zu setzen ... '~wodurch sie
"... vollends das btsschen Liebe und Achtung des
Volkes, und dieses allen Geschmack an Verbesserun-
gen, und vielleicht am Ende allen Glauben ans Alte
und Neue ..." verloren - so klagte 1813 der ehemali-
ge Benediktiner Remigius Dors aus Todtmoos. Und
schon 1809 schrieb der Riedlinger Dekan Vogt: "Die
Leute sagen, die alten Altäre haben mehr darge-
stellt. "Andere jedoch zeigten mehr Einfühlungsver-
mögen für die ihnen anvertrauten Pfarrkinder, die "...
dergleichen geweihte Dinge gegen Gewitter, Krank-
heiten, gegen die vermeintlichen Anfälle des Teufels,
ferner fürs Vieh, Feuer, Feldfrüchte, indem es z. B.
die Saaten mit Weihwasser besprengt usw. ... "
bräuchten, jedoch ohne dabei an "eine höhere sittli-
che Tendenz" zu denken, wie es in einem Pastoral-
konferenzaufsatz von 1809 heißt. Diese Seelsorger
konnten denn auch die größten Erfolge verbuchen.

Doch gerade in ehemals klösterlichen Gebieten tat
man sich mit der Umsetzung schwer. Kam es zu Miss-
ernten und Unwetter, so wurde dies auf das Verbot
von Bittgängen oder Wetterläuten geschoben. Prozes-
sionen, Öschritte und dergleichen wurden dann sogar
von weltlicher Seite, z. B. den Ortsvorstehern, organi-
siert. So mancher Pfarrer musste damals das "Auslau-
fen" seiner Gemeinde hinnehmen: Manchmal schlos-
sen sich Gemeindemitglieder direkt während der
Messe einer vorbeiziehenden Prozession an. Wenn
auch die Verordnungen für viele Wallfahrtsorte stillere
Zeiten, in Einzelfällen sogar ihr Ende brachten, so
überstanden wiederum andere die Verbote und er-
freuten sich ununterbrochenen Andrangs - in mehr
oder weniger "offizieller" Form, wie z. B. in Steinhau-
sen bei Schussenried.

Die jungkirchlich-ultramontane Bewegung des 19.
Jahrhunderts sah in Wallfahrten und "alten" Fröm-
migkeitsformen Äußerungen wahrer Katholizität.
Neu erstarktes Selbstbewusstsein der Katholiken vor
allem nach 1848 führten zu Lockerungen der Vererd-

nungen und das Wiederaufblühen der Volksfrömmig-
keit. Die Wallfahrten begannen bereits wieder in den
1840er-Jahren, so z. B. auf den Bussen; auch Votiv-
tafeln und -gaben konnte man wieder zunehmend in
Kirchen sehen.

Der Herz-Iesu-Kult - ein Beispiel
wiederauflebender Frömmigkeit

Bereits seit dem 17. Jahrhundert wurde die zu-
nehmende Verehrung des Herzens Iesu, die es bereits
im Mittelalter gab, von den Jesuiten gefördert. Schon
damals entwickelten sich besondere Formen und Or-
ganisationen der Andacht. Im 18. Jahrhundert kam es
zu einer enormen Steigerung, verbunden mit ba-
rocker Frömmigkeit und der Bildung von Bruder-
schaften. Seinen Höhepunkt erreichte der Herz-Iesu-
Kult am Ende des 18. Jahrhunderts; 1769 wurde so in
der Kirche der Zisterzienserinnen-Reichsabtei Guten-
zell ein Herz-Iesu-Altar erstellt. In der Zeit der Auf-
klärung, vor allem im Josephinismus, geriet die Vereh-
rung des Herzens Iesu zunehmend unter Druck: Es
kam zur Aufhebung der Herz-Iesu-Bruderschaften;
entsprechende Bildwerke und Büchlein wurden ver-
boten. Mit der Aufhebung des Jesuitenordens 1773
hatte der Kult zudem seinen wichtigsten Förderer und
Träger verloren. Obwohl der Orden bereits 1814 wie-
der zugelassen wurde, kam es bis 1850 nur zu einer
einzigen Neugründung einer Herz-Iesu-Bruderschaft.
Doch schon in den 1840er-Jahren wurden Forderun-
gen nach einer Neubelebung der Herz-Iesu-Frömmig-
keit laut. Dennoch blieb die Herz-lesu-Verehrung bis
in die 1860er-J ahre eher eine Angelegenheit weniger,
auch wenn seit 1856 durch den Papst das Herz-Iesu-
Fest wieder erlaubt war. 1864 konstituierte sich eine
deutsche Sektion des sogenannten Gebetsapostolates
durch Mitglieder des Jesuitenordens, die sich als eine
lockere Devotionsorganisation zur Förderung der
Herz-Iesu-Andacht sah. In der katholischen Öffent-
lichkeit stieß sie auf große Resonanz: Bis Ende des Jah-
res hatten bereits 604 Gemeinschaften (Orden, Verei-
ne, Seminare, Pfarreien) um Mitgliedschaft nachge-
sucht; die zweitgrößte Anzahl darunter stammte aus
Süddeutschland. Nun wurde auch wieder die entspre-
chende Herz-Iesu-Andachtsliteratur verlegt. Die zu-
nehmende Verehrung des Herzens Iesu - eigentlich
die "Renaissance" einer Frömmigkeitsform und eines
Andachtskultes - stieß auf ultramontaner Seite auf
Wohlwollen. War doch der Ultramontanismus für
eine bewusste Abkehr von der Aufklärung und förder-
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Johann Baptist Pflug (7785-7866), "Die Kirchweih in Laupettsbausen", um 7835. Trotz Einschränkungen ließ
man sich ausgelassenes Feiern mit Tanz und Geselligkeit nicht nehmen.

te die Revitalisierung der Volksfrömmigkeit. Schließ-
lich erreichte diese Verehrung endgültige Akzeptanz
und Volkstümlichkeit, so dass auch in neu aufgelegten
Gesangbüchern Herz-Iesu-Cesänge mit aufgenommen
wurden. Zahlreiche Bilder des Herzens Iesu und des
Herzens Mariä (dessen Verehrung parallel verlief) zeu-
gen noch heute davon. J. S.
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